
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 29 (1913)

Heft: 20

Artikel: Prioritätsrechte an Erfindungspatenten und gewerblichen Mustern und
Modellen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-576735

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-576735
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Stoff*. t*»et}. Sunt»..'Xcttni („ffUtftablaB") ih. 20

zroifcgen igm unb bem ©ip! ober 3ement erzielt roirb,
bie Aufnahme oon fteucgtigfeit auêgefcgloffen unb ffeuer»
ficgergett geroägrleiftet ift.

ffür bie fperftellung ber SJlaffe !ann ein ©emifcg
oon 7" Sägemehl unb 7» @>PS ober dement benügt
roerben.

Sa! Sägemehl roirb mit SBaffergla! jroecEmägig
unter gleichzeitigem 3ufag oon Afbeftpuloer, auch >oohl
einet geringen SJlenge Seim ober anberer Plnbemittel,
forgfältig längere 3elt eingelöst, bamit bie feinen Setichen
be! (Sägemehle! oon bem 2Baffergla! burchbrungen unb
bei Anroenbung oon Afbeftpuloer mit btefem umhüllt
roerben. Sa! fo oorbereitete Sägemehl ift nicht nur
unoerbrennbar unb ungggroffopifdj, fonbern, rote bereit!
heroorgehoben, oor allen Singen geeignet, fich mit bem

©ip!, innig gemifcht, ju oerbinben, bag etne homogene
SJlaffe oon groger ffeftigfeit entfteht, rote bie! burch An»
roenbung oon Sägemehl allein nicht erreicht roirb.

Sa! fo oorbereitete Sägemehl roirb zur ^erfteKung
oon platten ober beliebigen ©egenftänben mit ©ip! ober
$ement unb SDBaffer oermifcht unb biefe SJlifcgung in
eine fform gebracht, roobei erforberltchenfall! Sragtgeftelle
ober bergleicgen al! ©inlagen in bie $orm gebraut
roerben. fpanbelt e! fich um Anroenbung!jroeäe, für
roelcge ba! SJlaterial bie höcgfte fjeftigfeit erlangen foil,
fo fann bie SJlaffe in ber fjorm roährenb be! ©rhärten!
aucg noch einer preffung au!gefegt roerben. Stach ®r=

härtung ber SJlaffe roerben bie patten ober ©egenftänbe
in einem Ofen gebrannt ober in einem eigen! ^tecför
fonfiruterten Ofen lufttrocfen gemacgt.

Oe nach ben befonberen Perroenbung!zroecfen ber
SJlaffe fann bem Sägemehl Sanb, Seer, ©oubron,
Afphalt ober bergleichen nach bem Soeben mit SBaffer»
gla! zugefegt roerben. 0" febem ffaü beroirft ba! in
ber befdf)riebenen 2Beife oorbereitete Sägemehl eine innige
Petbinbung aller btefer Peftanbteile.

Sa! nach bent neuen Verfahren gergefteUte SJlaterial
ift leicht unb roenig porö!, faugt ffeuegtigfeit roeber auf,
noch lögt e! folcge burch; l" bie hergeftellten SBänbe
laffen fich Stägel einfchlagen, ohne bag ein Au!brecgen
ber untliegenben Seile ju befürchten ift, babei halten bie

Slägel roegen ber Sichtigfett be! SJlaterial! fehr feft.
infolge ber Peganblung be! Sägemehl! mit SBaffetgla!
unb Afbefipuloer ift ba! SJlaterial feuerficher.

Pel ber Anroenbung oon 3ufägen, roie Seer, ©oubron
ober bergleichen roirb auch ein Scgug gegen Ungeziefer,
Oäulni! unb Scgroamtnbilbung erreicht.

Permöge ber oorzüglicgen ©igenfegaften unb fetner
.<pärte eignet fich ba!felbe auch fû* ^ßflafterftetne. Sabei
fommt in Petracgt, bag bie Abnugung gering ift, bag
e! fchallbämpfenb roirft unb bag ber £>ufbefcgtag roenig
angegriffen roirb.

Sa! SJlaterial ift ferner ein fcglecgter Seiter ber
©leftrijität unb eignet ftch baher ju 3folation!jroeden.

©egenüber bem befannten Perfagren, £olz mit SBaffet»
gla! ju beftreichen, bamit ber pug beffer baran haftet,
fommt e! bei bent neuen Perfafjren barauf an, bag bie
ftetnfien Seile ber SJlaffe mit SBaffergla! oollftänbig
burchfegt ftnb, roa! burch ba! Rochen be! Sägemehle!
in SBaffergla! erreicht roirb.

flrioritätsreflte an (trfinkngspatentcn.
unb aeiDerbtifheii luftern unb loöeDen.

On Anroenbung be! Art. 64 ber Ptmbe!oetfaffung
unb unter Pezugnagme auf Art. 4 unb 11 ber tarifer
Perbanb!überetnfunft oom 20. SJlärj 1883 zum Schule
be! geroerblichen ©igentum!, teoibiert in Prüffei am

14. Sejember 1900 unb in. SBafgington am 2. Ouni 1911,
unterbreitet ber Punbe!rat ber Punbesoerfammlung einen

©efege!entrourf, au! bem roir folgenbe Punfte ger»
oorgeben : .<

I. Anmelbung! Priorität!recgi:
Sie Angehörigen oon Sänbern be! internationalen

Petbanbe! zum Scguge be! gewerblichen ©igentum! ftnb,
unter Porbegalt ber Siechte Sritter unb nach SJlaggabe
ber Peftimmungen biefe! ©efege!, befugt, ihre ©rfin»
bungen unb ®ebrauch!mufter roährenb zroötfSJlonaten
nach einer oon ihnen in einem nicglfcgroeizerifcgen 93er»

banb!tanbe regelrecht beroirften Anmelbung zum Patent»
fegug tn ber Schweiz anzumelben, ohne bag burch
Zroifcgen eingetretene Satfachen ihre Anmelbung ungültig
roürbe. Unter ben nämlichen Porau!fegungen ficht ba!
gleiche Siecht ben Anmelbern oon geroerbltcgen SJluftern
unb SJlobeUen zu, fofetn bie Anmelbung in ber Sdjroetz
nicht fpäter at! oier SJlonate nach b®* frühem
Anmelbung beroirft tourbe.

SBenn bte Scguganmelbungen in ber Schweiz oon
Sledjünachfolgern ber frühern Anmelber beroirft roerben,
fo fönnen aucg biefe Siecht!nachfolget ba!Priorität!»
recht erroerben, felbft roenn fie roeber Angehörige ber
93erbanb!länber noch biefen gleichgeftellt ftnb. S>at ein
an ber ©tfinbung, am ®ebrauch!mufter ober am ge»

roerblichen SJlufter ober SJlobell Slichtberechtigter bie
frühere Anmelbung im Auüanb ober bie Anmelbung
in ber Schroeiz beroirft, fo fann ber berechtigte ba!
piorität!recht geltenb' machen. Soch ift babei folgenbe!
ZU beachten : SBer für eine ©tfinbung ober ein ©ebrauch!«
mufter ba! Prioritätsrecht geltenb machen roitl, mug
jebenfall! oor bem amtlichen Saturn ber ©intragung
be! patente! etne fchriftliche ©tflärung über 3cit unb
Sanb ber frühern Anmelbung abgeben unb bie biefer
beigegebenen Aften (befdhreibung ober Sefdjreibung unb
bilbltche Sarftetlung) in etner 9Biebergabe einreichen,
beren übereinftimmung mit ben Originalen oon ber
93ebörbe befcheinigt ift, bei ber bie frühere Ar.melbung
ftattgefunben hat; roenn bie 93efchreibung nicht in etner
ber brei fchroeizetifdjen Sanbeéfpracgen abgefagt ift,
mug bie Überfettung in ber Sprache ber fehroeizetifegen
ißatentanmelbung beilicgen. 9Ber für ein geroerbliche!
SJlufter ober SJlobeH ba! piorität!recht geltenb madgen
roiH, mug bei ber Anmelbung eine fcgriftlicge ©tflärung
über 3ett unb Sanb ber frühem Anmelbung abgeben.
Oft an etner ©rfinbung ober an einem ©ebrauegimufter
ein pioritäürecgt entftanben, fo fann roährenb ber
piorität!frift etn 9Jlitbenugung!re(ht am ©egenftänbe
be! patente! niegt erroorben roerben.

II. AuSftellung! Priorität!recht:
Sie Angehörigen oon Sänbern be! internationalen

93etbanbe! zum Scguge be! geroerbli^en ©igentum!
ftnb, unter 93orbegaIt ber Slecgte Sritter, befugt, igre
©tftnbungen, ©ebraucg!muftet unb geroerbtiegen SJlufter
unb SJlobeHe, beren ©egenftanb fte an einet geroerblicgen
Aufteilung in ber Scgroetz ober an einer offiziellen ober offi=
Ztell anerfannten geroerblicgen Ausfteüung in einem ber
übrigen ißeibanbüänber zur Scgau geftellt gaben, roägrenb
feeg! SJlonaten feit bem Sage ber ©röffnung ber Au!»
ftellung zur Patentierung ober zum 3Jlufter= unb ÜJlobeH»

fegug in ber Scgroeiz anzumelben. SlBenn bie S eg u g=

anmelbungen in ber Scgroeiz oon Slecgtsnacgfolgern
ber Au!fteUer beroirft roerben, fönnen aueg biefe 9t e ci) t§»

naegfolger ba! prioritäürecgt erroerben, felbft roenn
fte roeber Angehörige ber 23erbanb!länber nocg biefen
gleicggeftellt ftnb. Oft ber ©egenftanb einer ©rfinbung
ober eine! @ebraudg!mufter! ober eine! geroerblicgen
SJlufter! ober SJtobeü! oon einem Sticgtberecgttgten
au!geftcHt roorben, ober gat etn Slicgtberecgtigter bie
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zwischen ihm und dem Gips oder Zement erzielt wird,
die Aufnahme von Feuchtigkeit ausgeschlossen und Feuer-
sicherheit gewährleistet ist.

Für die Herstellung der Masse kann ein Gemisch
von -/» Sägemehl und V» Gips oder Zement benützt
werden.

Das Sägemehl wird mit Wasserglas zweckmäßig
unter gleichzeitigem Zusatz von Asbestpulver, auch wohl
einer geringen Menge Leim oder anderer Bindemittel,
sorgfältig längere Zeit eingekocht, damit die feinen Teilchen
des Sägemehles von dem Wasserglas durchdrungen und
bei Anwendung von Asbestpulver mit diesem umhüllt
werden. Das so vorbereitete Sägemehl ist nicht nur
unverbrennbar und unhygroskopisch, sondern, wie bereits
hervorgehoben, vor allen Dingen geeignet, sich mit dem
Gips, innig gemischt, zu verbinden, daß eine homogene
Masse von großer Festigkeit entsteht, wie dies durch An-
wendung von Sägemehl allein nicht erreicht wird.

Das so vorbereitete Sägemehl wird zur Herstellung
von Platten oder beliebigen Gegenständen mit Gips oder
Zement und Wasser vermischt und diese Mischung in
eine Form gebracht, wobei erforderlichenfalls Drahtgestelle
oder dergleichen als Einlagen in die Form gebracht
werden. Handelt es sich um Anwendungszwecke, für
welche das Material die höchste Festigkeit erlangen soll,
so kann die Masse in der Form während des Erhärtens
auch noch einer Pressung ausgesetzt werden. Nach Er-
Härtung der Masse werden die Platten oder Gegenstände
in einem Ofen gebrannt oder in einem eigens hierfür
konstruierten Ofen lufttrocken gemacht.

Je nach den besonderen Verwendungszwecken der
Masse kann dem Sägemehl Sand, Teer, Goudron,
Asphalt oder dergleichen nach dem Kochen mit Wasser-
glas zugesetzt werden. In jedem Fall bewirkt das in
der beschriebenen Weise vorbereitete Sägemehl eine innige
Verbindung aller dieser Bestandteile.

Das nach dem neuen Verfahren hergestellte Material
ist leicht und wenig porös, saugt Feuchtigkeit weder auf,
noch läßt es solche durch; in die hergestellten Wände
lassen sich Nägel einschlagen, ohne daß ein Ausbrechen
der umliegenden Teile zu befürchten ist, dabei halten die

Nägel wegen der Dichtigkeit des Materials sehr fest.

Infolge der Behandlung des Sägemehls mit Wasserglas
und Äsbeflpulver ist das Material feuersicher.

Bei der Anwendung von Zusätzen, wie Teer, Goudron
oder dergleichen wird auch ein Schutz gegen Ungeziefer,
Fäulnis und Schwammbildung erreicht.

Vermöge der vorzüglichen Eigenschaften und setner
Härte eignet sich dasselbe auch für Pflastersteine. Dabei
kommt in Betracht, daß die Abnutzung gering ist, daß
es schalldämpfend wirkt und daß der Hufbeschlag wenig
angegriffen wird.

Das Material ist serner ein schlechter Leiter der
Elektrizität und eignet sich daher zu Jsolationszwecken.

Gegenüber dem bekannten Verfahren, Holz mit Wasser-
glas zu bestreichen, damit der Putz besser daran hastet,
kommt es bei dem neuen Verfahren darauf an, daß die
kleinsten Teile der Masse mit Wasserglas vollständig
durchsetzt sind, was durch das Kochen des Sägemehles
in Wasserglas erreicht wird.

PnmitâtsreMe M ErsiudiiWMuten.
uiid Mnilicheu Mnster» und Modelten.

In Anwendung des Art. 64 der Bundesverfassung
und unter Bezugnahme auf Art. 4 und 11 der Pariser
Verdandsüberetnkunst vom 2l). März 1883 zum Schutze
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Brüssel am

14. Dezember 1900 und in Washington am 2. Juni 1911,
unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung einen

Gesetzesentwurf, aus dem wir folgende Punkte her-
vorheben:

I. Anmeldungs-Prioritätsrechi:
Die Angehörigen von Ländern des internationalen

Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums sind,
unter Vorbehalt der Rechte Dritter und nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Gesetzes, befugt, ihre Erfin-
düngen und Gebrauchsmuster während zwölfMonaten
nach einer von ihnen in einem ntchtschweizerischen Ver-
bandslande regelrecht bewirkten Anmeldung zum Patent-
schütz in der Schweiz anzumelden, ohne daß durch in-
zwischen eingetretene Tatsachen ihre Anmeldung ungültig
würde. Unter den nämlichen Voraussetzungen steht das
gleiche Recht den Anmeldern von gewerblichen Mustern
und Modellen zu, sofern die Anmeldung in der Schweiz
nicht später als vier Monate nach der frühern
Anmeldung bewirkt wurde.

Wenn die Schutzanmeldungen in der Schweiz von
Rechtsnachfolgern der frühern Anmelder bewirkt werden,
so können auch diese Rechtsnachfolger das Prioritäts-
recht erwerben, selbst wenn sie weder Angehörige der
Verbandsländer noch diesen gleichgestellt sind. Hat ein
an der Erfindung, am Gebrauchsmuster oder am ge-
merklichen Muster oder Modell Nicht berechtigter die
frühere Anmeldung im Ausland oder die Anmeldung
in der Schweiz bewirkt, so kann der Berechtigte das
Prioritätsrecht geltend machen. Doch ist dabei folgendes
zu beachten: Wer für eine Erfindung oder ein Gebrauchs-
muster das Prioritätsrecht geltend machen will, muß
jedenfalls vor dem amtlichen Datum der Eintragung
des Patentes eine schriftliche Erklärung über Zeit und
Land der frühern Anmeldung abgeben und die dieser
beigegebenen Akten (Beschreibung oder Beschreibung und
bildliche Darstellung) in einer Wiedergabe einreichen,
deren Übereinstimmung mit den Originalen von der
Behörde bescheinigt ist, bei der die frühere Anmeldung
stattgefunden hat; wenn die Beschreibung nicht in einer
der drei schweizerischen Landessprachen abgefaßt ist,
muß die Übersetzung in der Sprache der schweizerischen
Patentanmeldung beiliegen. Wer für ein gewerbliches
Muster oder Modell das Prioritätsrecht geltend machen
will, muß bei der Anmeldung eine schriftliche Erklärung
über Zeit und Land der frühern Anmeldung abgeben.
Ist an einer Erfindung oder an einem Gebrauchsmuster
ein Prioritätsrecht entstanden, so kann während der
Prioritätssrist ein Mitbenutzungsrecht am Gegenstande
des Patentes nicht erworben werden.

II.Ausstellungs-Prioritätsrecht:
Die Angehörigen von Ländern des internationalen

Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums
sind, unter Vorbehalt der Rechte Dritter, befugt, ihre
Erfindungen, Gebrauchsmuster und gewerblichen Muster
und Modelle, deren Gegenstand sie an einer gewerblichen
Ausstellung in der Schweiz oder an einer offiziellen oder offi-
ztell anerkannten gewerblichen Ausstellung in einem der
übrigen Verbandsländer zur Schau gestellt haben, während
sechs Monaten seit dem Tage der Eröffnung der Aus-
stellung zur Patentierung oder zum Muster- und Modell-
schütz in der Schweiz anzumelden. Wenn die Schu tz-

an Meldungen in der Schweiz von Rechtsnachfolgern
der Aussteller bewirkt werden, können auch diese Rechts-
Nachfolger das Prioritätsrecht erwerben, selbst wenn
sie weder Angehörige der Verbandsländer noch diesen
gleichgestellt sind. Ist der Gegenstand einer Erfindung
oder eines Gebrauchsmusters oder eines gewerblichen
Musters oder Modells von einem Nichtberechtigten
ausgestellt worden, oder hat ein Nichlberechtigter die
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©cßußanmelbung tn bet ©cßweij beroirEt, fo fann bet
Perecßtigte baS Prioritätsrecht geltenb madden. ®ocß
gelten ^tefür folgenbe ©infeßränfungen : 2Ber für etne

©rfinbung ober etn@ebraucßSmufter baS Priori»
tätSrecßt geltenb machen mill, muß jebenfadS oor bem
amtlichen ®atum bet ©intragung beS Patentes eine

fchriftliche ©rtlärung über bie 2luSftedung, an ber bie

©egenftänbe jur ©ißau geftedt roorben fmb, unb über
ben îag ber ©röffnung ber SluSftedung abgeben. SEBer

für ein geroerblicßeS Plufter ober Plobell baS

Prioritätsrecht geltenb machen mid, muß btefe ©rtlärung
bei ber ©cßußanmelbung abgeben. 3ft an etner ©tfinbung
ober an etnem ©ebraucßSmufter ein Prioritätsrecht ent»

ftanben, fo tann roährenb ber PrioritätSfrift etn Plit»
benußungSrecßt am ©egenftänbe beS Patentes nicht
erroorben roerben.

III. Übergangs» unb ©eßlußbeftimmungen:
®aS gegenwärtige ©efeß ift rücfwirfenb auf ben

1. Plai 1913. Jür Patente unb gewerbliche Plufter
unb Pîobede, welche nadh bem 30. 9lpril 1913 in ber
©cßroetj angemelbet unb oor Zutraft treten biefeS ©efeßeS

eingetragen worben finb, tann bie ©rfüdung ber oor»
getriebenen förmlich fetten währenb ber erften fecEjs

Plonate nach Onfrafttreten beS ©efeßeS nachgeholt werben.

Über bie ©rlöfe ber ftoljoerfimfe in ©raubünben
berichtet baS KantonSforftinfpeftorat :

®emeinbegebiet ^otjart unb O-^ » ®
fi Ô; S ®rlö3 -gM

Iiunb SBalbort Sortiment -CT p
-3Î» per

©em. SöalenbaS
$utgieu»®urifd) Sagholj Sä 2. 23 14

2. 226 105

SBauhoIj g-i 2. 3. 730 169
Brottldiluiht. Unpaid Sagbolj gb 1. 10 6

/f // 2. 28 12

w 2. 28 21
Brolldiludit, Canpald 1

Sadmsfldtl, Brun 1 SBauf). gi gb 1. 2. 207 61

Ob dm Lärchen. Bundli Sagbolj 24 1. 4 3
23.—

» „ Sri 1. 14 12

W /f 2. 133 82
3§to, SBalbiil ff // 2. 96 55

ff ff - s»
tBauh- gi gö

2. 27 12

ff ff 1. 58 28

w « » WW 2. 3. 131 39
Obstat. 3361(001 •W w w 2. 199 48

Qâia Jpalbe Sagbolj gi 2. 3. 33 14
Dlitîthalb W W 2. 3 6 3

28.—3SIa £>albe „ g»
Scßroettengö

2. 15 8,5

Siitjioatb
161 25

>19—
w w 24 4

©em. Unteroaj
10.—aJlateitiS Sagbotj 24 1. 2. 282 173 40.—

SHaßattamatb Sg.Sh.gi2a 1. 2. 419 156 20.— 3.-
SSatbetta Sagbolj 24 2. 81 28 43.— 2.50

Sah
SJauholj 24 2. 270 69 25.— 2.50

ScßroeHengö 21 12 21.— 2.-
346 62 20.— 2 —

Plannßcimer fpoljmarft. 2lm gloßßoljmatfte tonnte
ber Petfeßr nießt befrlebigen. ®ie fonftigen £>aupt=

abneßmer, bie ©ägewerfe PßeftfalenS,
ließen nur feßwaeße Kaufluft erfennen unb allenthalben
ftleß man auf äurücfßaltung im ©intauf, wie man eS

fonft um btefe 3eit noch 9^ nicht gewöhnt. ®le 3"=
fuhren auf bem Pecfat waren feßwaeß, wäßrenb fte fteß

auf bem Plain umfangreicher gestalteten, ©roße Hinge»
bote ftnb jwar nicht anjut reffen, both ftnb ße noch hößer,
als bie Nachfrage. ®aßer ift ber Plarft matt geftedt.
®ie preife haben fteß nur unwefenllicß geänbert, wenn

aueß bie Pertäufer nichts unoerfueßt ließen, ßößere Preife
burcßjufeßen, was jeboeß nicht gelang, weil bie ©äge»
werfe Pießrforberungen nidßt anerfennen. ®ie Preife
ftnb fo gebrüett, baß oon einem Perbienfi feine Pebe
fein tann. ®ettn bie ©rlöfe fteßen in fetnem PerßältniS
p ben Potterungen, welcße im Pßatbe angelegt würben.
3n ffaeßfreifen erwartete man mit ©panmtttg ben Per»
lauf ber Perfteigerung beS fÇorftamteS Ponnborf, in
welcher eS fteß um 17,300 m® Pabelßoljftämme ßanbelte.
®er Perlauf ber Sluftion oerltef recht günftig; würben
boeß bie feßon ßoßen forftamtlidßen ©tnfcßäßungen ßureß»

fcßnittlicß noeß am 5,5% überboten. @S würben bejaßlt
für ïannen» unb gicßtenftammbolj 1 Kl. Pit. 25.80,
2. Kl. Pit. 24.75, 3. Kl. Pit. 23.25, 4. Kl. Pit. 21,
für gwrlenftämme 2. Kl. Pit. 25.35, 3. Kl. Pit. 20.40
unb 4. Kl. Pit. 16 per m®.

Pom hotjerifeßett £oljmartt. 2luS gaeßfreifen be»

rießtet man ben „PI. P. P." : $n jüngfter 3eit gefeßaß
im Punbßoljetnfauf im Pöalbe oerßältniSmäßig wenig,
wie immer um biefe 3eit, wo bie fpauptoerfietgerungen
feßon oorüber finb. Pon Qntereffe ift ein fletner Per»
tauf beS feßwäbifeßen fforftamtS 2ßettenßaufen, wo ftießten»
material pm Angebot gelangte. £)ler bebangen fjicßten»

langßöljet 1. Klaffe 24.05 Pit. (®aje 24 Pit.), 2. Kl.
21.15 Pit. (22 Pit.), 3. Kl. 20.15 Pit. (20 Pif.), 4. Kl.
17.30 Pif. (18 Pif gicßtenfägßöljer normale SEBare

1. Kl. 27.30 Pif. (28 Pif.), 2. Kl. 23.45 Pif. (23 Pif.),
3. Kl. 14.55 Pif. (17 Pif.), beSgl. SluSfcßußßolj 1. Kl.
21.25 Pif. (23 Pif.), 2. Kl. 16.60 Pif. (17 Pif.) baS

fteftmeter ab SBalb. ©S finb bieS ©rlöfe, welche etwa
987s% be* forftamtlicßen ©infcßäßungen entfpreeßen.
©ünftigeren Perlauf naßm ein ®icßenftammßoIj»Perfauf
beS fforftamtS PlnSfelb, wofelbft fidß bie ©rlöfe wte folgt
ftedten : für 2. Kl. auf 136.70 Pit. (130 Pif.), 3. Kl.
107 Pif. (105 Pif.), 4. Kl. 81.30 Pif. (81 Pif.), 5. Kl.
64.20 Pif. (60 Pif.), 6. Kl. 43.20 Pif. (36 Pif.). ®iefe
©rlöfe entfpreeßen etwa 10474% ber forfiamtlicßen ïajen.
über ben gloßßoljoerfauf ant Hlfcßaffenburger Piarft
unb ben fonftigen Plain» unb Pßetnftapetpläßen wirb
forlgefeßt gellagt. £>anb itt fpanb mit feßleppenbem Hlb»

faß gehen gebrödtte Preife. ®te Perßältniffe am Prêt ter»

mar ft geben gleicßfadS p Klagen Hlnlaß. ®te ©cßnitt»
warenprobujenten fueßen ißre preife immer noch auf ber
£>öße ju halten, wäßrenb im SPeiteroerfauf bie ©rlöfe
unoerfennbaren Pücfgang erfaßten haben. ®ie ©äge»
wetfe unterhalten Podbetrieb, weil bie SGßafferoerßältniffe
anbauernb günftig finb. ©in Seil ber SEBetfe würbe

jwar ,'neuerbingS bureß fweßwaffer im Petrieb geftört.
®te probuftion ßält fieß aber troßbem immer noeß auf
einem ©tanb, ber mit bem Slbfaß nießt harmoniert, llmfo
fcßärfer wirb babureß naturgemäß baS PiißoerßältniS
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Schutzanmeldung in der Schweiz bewirkt, so kann der
Berechtigte das Prioritätsrecht geltend machen. Doch
gelten hiefür folgende Einschränkungen: Wer für eine

Erfindung oder ein Gebrauchsmuster das Priori-
tätsrecht gellend machen will, muß jedenfalls vor dem
amtlichen Datum der Eintragung des Patentes eine

schriftliche Erklärung über die Ausstellung, an der die
Gegenstände zur Schau gestellt worden sind, und über
den Tag der Eröffnung der Ausstellung abgeben. Wer
für ein gewerbliches Muster oder Modell das
Prioritätsrecht geltend machen will, muß diese Erklärung
bei der Schutzanmeldung abgeben. Ist an einer Erfindung
oder an einem Gebrauchsmuster ein Prioritätsrecht ent-
standen, so kann während der Prioritätsfrist ein Mit-
benutzungsrecht am Gegenstande des Patentes nicht
erworben werden.

III. Übergangs- und Schlußbestimmungen:
Das gegenwärtige Gesetz ist rückwirkend auf den

1. Mai 1913. Für Patente und gewerbliche Muster
und Modelle, welche nach dem 30. April 1913 in der
Schweiz angemeldet und vor Inkrafttreten dieses Gesetzes

eingetragen worden sind, kann die Erfüllung der vor-
geschriebenen Förmlichketten während der ersten sechs

Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes nachgeholt werden.

Holz-Marktberichte»
Über die Erlöse der Holzverköufe in Graubiinden

berichtet das Kantonsforstinspektorat:

Gemeindegebiet Holzart und M I Erlös
I
TranS-

>

porttost.

und Waldort Sortiment î per w^

Gem. Valendas
Dutgieu-Durisch Sagholz Lä 2. 23 14

Fi 2. 22k 105

Bauholz Fi 2. 3. 730 1K9

SroilMI. lNMU Sagholz Fö 1. 10 k

„ „ 2. 23 12

„ Fi Ta 2. 23 21

SsMW. lWM!il 1

êià!lW. W» l Bauh. Fi Fö 1. 2. 207 kl
l!d à Müi. SMi Sagholz Lä 1. 4 3

23.—
„ Fi 1. 14 12

2. 133 82
Jsla, Valbiil 96 55

Fö
Bauh. Fi Fö

2. 27 12
1. 58 28

2. 3. 131 39
ObSlat.Bersam 2. 199 43

Jsla Halde Sagholz Fi 2. 3. 33 14
Nitzwald 2. 3 K 3

28.—Jsla Halde „ Fö
Schwellen Fö

2. 15 8.5

Nitzwald
1K1 25 fl9.-

„ " 24 4
Gem. Untervaz

10.-Mateilis Sagholz Lä 1. 2. 282 173 40.—
Ragallawald Sg.BH.FiTa I. 2. 419 15k 20.- 3.-

Vatbella Sagholz Lä 2. 81 28 43.— 2.50

Satz
Bauholz Lä 2. 270 K9 25.— 2.50

Schwellen Fö 21 12 21.— 2.-
„ 34k «2 20.— 2 —

Mannheimer Holzmarkt. Am Floßholzmarkte konnte
der Verkehr nicht befriedigen. Die sonstigen Haupt-
abnehmer, die Sägewerke Rheinlands und Westfalens,
ließen nur schwache Kauflust erkennen und allenthalben
stieß man auf Zurückhaltung im Einkauf, wie man es

sonst um diese Zeit noch gar nicht gewöhnt. Die Zu-
fuhren auf dem Neckar waren schwach, während sie sich

auf dem Main umfangreicher gestalteten. Große Ange-
bote sind zwar nicht anzutreffen, doch sind sie noch höher,
als die Nachfrage. Daher ist der Markt matt gestellt.
Die Preise haben sich nur unwesentlich geändert, wenn

auch die Verkäufer nichts unversucht ließen, höhere Preise
durchzusetzen, was jedoch nicht gelang, weil die Säge-
werke Mehrforderungen nicht anerkennen. Die Preise
sind so gedrückt, daß von einem Verdienst keine Rede
sein kann. Denn die Erlöse stehen in keinem Verhältnis
zu den Notierungen, welche im Walde angelegt wurden.

In Fachkreisen erwartete man mit Spannung den Ver-
lauf der Versteigerung des Forstamtes Bonndorf, in
welcher es sich um 17,300 m' Nadelholzstämme handelte.
Der Verlauf der Auktion verlief recht günstig; wurden
doch die schon hohen forstamtlichen Einschätzungen durch-
schnittlich noch um 5,5°/» überboten. Es wurden bezahlt
für Tannen und Fichtenstammholz 1 Kl. Mk. 35.80,
2. Kl. Mk. 24.75, 3. Kl. Mk. 23.25, 4. Kl. Mk. 21.
für Forlenstämme 2. Kl. Mk. 25.35, 3. Kl. Mk. 20.40
und 4. Kl. Mk. 16 per

Vom bayerischen Holzmarkt. Aus Fachkreisen be-

richtet man den „M. N. N." : In jüngster Zeit geschah
im Rundholzetnkauf im Walde verhältnismäßig wenig,
wie immer um diese Zeit, wo die Hauptverstetgerungen
schon vorüber sind. Von Interesse ist ein kleiner Ver-
kauf des schwäbischen Forstamts Weltenhausen, wo Fichten-
material zum Anaebot gelangte. Hier bedangen Fichten-
langhölzer 1. Klaffe 24.05 Mk. (Taxe 24 Mk.), 2. Kl.
21.15 Mk. (22 Mk.), 3. Kl. 20.15 Mk. (20 Mk.). 4. Kl.
17.30 Mk. (18 Mk Fichtensäghölzer normale Ware
1. Kl. 27.30 Mk. (28 Mk.). 2. Kl. 23.45 Mk. (23 Mk.).
3. Kl. 14.55 Mk. l17 Mk.), desgl. Ausschußholz 1. Kl.
21.25 Mk. (23 Mk.). 2. Kl. 16.60 Mk. (17 Mk.) das
Festmeter ab Wald. Es sind dies Erlöse, welche etwa
98'/-"/° der sorstamtlichen Einschätzungen entsprechen.
Günstigeren Verlaus nahm ein Eichenstammholz-Verkauf
des Forstamts Binsfeld. woselbst sich die Erlöse wie folgt
stellten: für 2. Kl. auf 136.70 Mk. (130 Mk 3. Kl.
107 Mk. (105 Mk.), 4 Kl. 81.30 Mk. (81 Mk.). 5. Kl.
64.20 Mk. (60 Mk.), 6. Kl. 43 20 Mk. (36 Mk.). Diese
Erlöse entsprechen etwa 104'/^°/° der sorstamtlichen Taxen,
über den Floßholzoerkauf am Aschaffenburger Markt
und den sonstigen Main- und Rhetnstapelplätzen wird
fort gesetzt geklagt. Hand in Hand mit schleppendem Ab-
sah gehen gedrückte Preise. Die Verhältnisse am Bretter-
markt geben gleichfalls zu Klagen Anlaß. Die Schnitt-
Warenproduzenten suchen ihre Preise immer noch auf der
Höhe zu halten, während im Weiterverkauf die Erlöse
unoerkennbaren Rückgang erfahren haben. Die Säge-
werke unterhalten Vollbetrieb, weil die Wasserverhältnisse
andauernd günstig sind. Ein Teil der Werke wurde

zwar neuerdings durch Hochwasser im Betrieb gestört.
Die Produktion hält sich aber trotzdem immer noch auf
einem Stand, der mit dem Absatz nicht harmoniert. Umso

schärfer wird dadurch naturgemäß das Mißverhältnis
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